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Wir laden unsere Aktionäre ein zu der
am Mittwoch, den 21. Dezember 2011, 10.00 Uhr,

in den Räumen der Gesellschaft,
Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen,

stattfindenden
26. ordentlichen Hauptversammlung.

t r a d i t i o n e l l  p r ä z i s e
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SCHUMAG AG 3

1. Vorlage des festgestellten Jahresab-
schlusses und des gebilligten Konzern-
abschlusses zum 30. September 2010,
des Lageberichts für die Gesellschaft
und des Konzernlageberichts jeweils
mit dem erläuternden Bericht zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315
Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/10

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der
Schumag Aktiengesellschaft, den Konzernab-
schluss sowie den Lagebericht für die Schumag
Aktiengesellschaft und den Konzernlagebericht
für das Geschäftsjahr 2009/10 gebilligt und
damit den Jahresabschluss der Schumag
Aktiengesellschaft festgestellt. Eine Beschluss-
fassung der Hauptversammlung zu diesem
Tagesordnungspunkt ist daher nicht erforderlich
und somit nicht vorgesehen. Auf der Grundlage
des Jahresabschlusses zum 30. September 2010
entfällt ein Gewinnverwendungsbeschluss.

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genann-
ten Unterlagen werden der Hauptversammlung
zusammen mit dem Bericht des Aufsichtsrats
zur Kenntnis vorgelegt und können in den
Geschäftsräumen der Schumag Aktiengesell-
schaft, HV-Stelle, Nerscheider Weg 170, 52076
Aachen, und über die Internetseite unter http://
www.schumag.de/hauptversammlung.51.html 
eingesehen werden. Auf Verlangen erhält 
jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung
des Vorstands für das Geschäftsjahr
2009/10

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

den Mitgliedern des Vorstands – einschließ-
lich des aus dem Vorstand ausgeschiedenen
Herrn Nicolaus Heinen – für das Geschäfts-
jahr 2009/10 die Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Ent-
lastung der Mitglieder bzw. der ehemaligen
Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2009/10

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

den Mitgliedern des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2009/10 Entlastung zu
erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Ent-
lastung der Mitglieder bzw. der ehemaligen
Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu 
lassen.

4. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Peter Koschel
und Herr Frank Jokisch – als Vertreter der
Aktionäre – wurden am 17.08.2011 gerichtlich
vom Amtsgericht Aachen bestellt. Ihre Amtszeit
ist bis zur nächsten Hauptversammlung, somit
dieser Hauptversammlung am 21.12.2011,
befristet.

Des Weiteren wurden vom Amtsgericht Aachen
am 31.10.2011 auf Antrag des Vorstands mit
Herrn Matthias Osinski und Herrn Hans-Georg
Kierdorf zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder –
als Vertreter der Aktionäre – gerichtlich
bestellt. Deren Amtszeit ist ebenfalls bis zur
nächsten Hauptversammlung, somit dieser
Hauptversammlung am 21.12.2011, befristet.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht
gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung aus sechs 
Mitgliedern und setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 4.
Fall, 101 AktG in Verbindung mit § 4 Abs. 1
DrittelbG zu einem Drittel aus Arbeitnehmer-
vertretern und zu zwei Dritteln aus Vertretern
der Aktionäre zusammen.

Tagesordnung
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4 Einladung zur Hauptversammlung

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

für die Zeit bis zum Ende der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2015/16 zu beschließen hat,
als Mitglied und Vertreter der Aktionäre in
den Aufsichtsrat zu wählen:

4.1 Herrn Peter Koschel, Diplom-Ingenieur,
wohnhaft in Berlin

4.2 Herrn Frank Jokisch, Geschäftsführer der 
EFFIZIENZA GmbH, Düsseldorf, wohnhaft in
Meerbusch

4.3 Herrn Matthias Osinski, Steuerberater,
wohnhaft in München

4.4 Herrn Hans-Georg Kierdorf, Unternehmens-
berater, wohnhaft in Adliswil/Schweiz

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberu-
fung dieser Hauptversammlung im elektronischen
Bundesanzeiger sind folgende Angaben gemäß 
§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu machen:

Herr Peter Koschel übt keine weiteren Mandate im
Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG aus.

Herr Frank Jokisch übt keine weiteren Mandate im
Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG aus.

Weitere Mandate von Herrn Matthias Osinski
bestehen

in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Bayern Treuhand Consulting AG, München,
Euracontact Consulting AG, München, als 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 

in vergleichbaren in- oder ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
keine

Weitere Mandate von Herrn Hans-Georg Kierdorf
bestehen

in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine

in vergleichbaren in- oder ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Kierdorf Immobilien- und Vermögensverwal-
tungs-GmbH, Köln, als Mitglied des Beirats

5. Beschlussfassung über Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals in Höhe
von EUR 5.112.918,00 mit der Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss und
die entsprechende Änderung von § 5
der Satzung

a) Schaffung eines genehmigten Kapitals 

Von der Ermächtigung des Vorstands, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils bis
zum 8. März 2009 das Grundkapital um 
bis zu EUR 5.112.918,00 zu erhöhen, wurde
kein Gebrauch gemacht. Der gesetzlich
mögliche Ausübungszeitraum der Ermächti-
gung von fünf Jahren bzw. bis zum 8. März
2009 ist abgelaufen und wurde nicht
genutzt.

Zur Schaffung eines neuen genehmigten 
Kapitals schlagen Vorstand und Aufsichtsrat
daher vor, wie folgt zu beschließen:

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermäch-
tigt, dass Grundkapital der Gesellschaft 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 20. Dezember 2016 einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
5.112.918,00 gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen durch Ausgabe von neuen auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2011).

Die neuen Aktien nehmen jeweils vom
Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie 
ausgegeben werden, am Gewinn teil.
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SCHUMAG AG 5

Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzu-
räumen, soweit das Bezugsrecht nicht aus
den nachfolgenden Gründen ausgeschlos-
sen wird. Die Aktien können dabei auch
von einem Kreditinstitut oder einem Kon-
sortium von Kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären der Gesellschaft zum Bezug
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

– um Spitzenbeträge unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
verwerten;

– wenn der Ausgabepreis der neuen
Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen
Bareinlagen den Börsenpreis der
bereits notierten Aktien der betref-
fenden Gattung zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabe-
preises nicht wesentlich unterschrei-
tet und die aufgrund dieser Ermächti-
gung ausgegebenen Aktien insgesamt
10 % des Grundkapitals weder im
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch
im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser
Ermächtigung überschreiten 
(§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG); sowie

– bei Kapitalerhöhungen gegen
Sachein-lagen, insbesondere zum
Zwecke des Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder von
Beteiligungen an Unternehmen, im
Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen und/oder zum Zwecke
des Erwerbs von sonstigen Vermö-
gensgegenständen einschließlich
Rechten und Forderungen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt
der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.

b) Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie
folgt zu beschließen:

Die Satzung wird in § 5 Abs. 6 komplett wie
folgt neu gefasst:

„6. Der Vorstand ist ermächtigt, dass Grund-
kapital bis zum 20. Dezember 2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Aus-
gabe neuer auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen einmalig oder mehrmalig um insge-
samt bis zu EUR 5.112.918,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2011). Den Aktionä-
ren ist ein Bezugsrecht einzuräumen,
soweit das Bezugsrecht nicht aus den nach-
folgenden Gründen ausgeschlossen wird.
Die Aktien können dabei auch von einem
Kreditinstitut oder einem Konsortium von
Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären der
Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittel-
bares Bezugsrecht).

Die neuen Aktien nehmen jeweils vom
Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie aus-
gegeben werden, am Gewinn teil.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen,

a) um Spitzenbeträge unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
verwerten;

b) wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien
bei Kapitalerhöhungen gegen Barein-
lagen den Börsenpreis der bereits
notierten Aktien der betreffenden 
Gattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabepreises nicht
wesentlich unterschreitet und die auf-
grund dieser Ermächtigung ausgegebe-
nen Aktien insgesamt 10 % des Grund-
kapitals weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der
Ausnutzung dieser Ermächtigung über-
schreiten (§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG); sowie
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6 Einladung zur Hauptversammlung

c) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinla-
gen, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs
von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder von Beteiligungen an Unternehmen,
im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen und/oder zum Zwecke des
Erwerbs von sonstigen Vermögensgegen-
ständen einschließlich Rechten und Forde-
rungen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen.“

Bericht des Vorstands an die Hauptver-
sammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung
über den Ausschluss des Bezugsrechts
bei Verwendung des neu geschaffenen
genehmigten Kapitals gemäß § 203 
Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG 

Von der Ermächtigung des Vorstands,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
8. März 2009 das Grundkapital um bis 
zu EUR 5.112.918,00 zu erhöhen, wurde kein
Gebrauch gemacht. Der gesetzlich mögliche
Ausübungszeitraum der Ermächtigung von fünf
Jahren bzw. bis zum 8. März 2009 ist abgelau-
fen und wurde nicht genutzt. Für eine zeitnahe
und flexible Beschaffung von Eigenkapitalmit-
teln ist die Gesellschaft auf genehmigtes 
Kapital angewiesen. Im Rahmen der Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals soll der Vor-
stand daher ermächtigt werden, dass Grundka-
pital der Gesellschaft bis zum 20. Dezember
2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
EUR 5.112.918,00 zu erhöhen.

Die vorgeschlagene Höhe des neuen geneh-
migten Kapitals von insgesamt bis zu EUR
5.112.918,00 übersteigt nicht die Hälfte des
derzeitigen Grundkapitals. Die Ermächtigung
ist bis zum 20. Dezember 2016 befristet; damit
wird die gesetzlich zulässige Höchstfrist von
fünf Jahren eingehalten.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe
neuer Aktien aus genehmigtem Kapital soll den
Vorstand in die Lage versetzen mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats kurzfristig und unter
Ausnutzung des gesetzlich zulässigen Umfangs
für ein genehmigtes Kapital auf auftretende
Finanzierungserfordernisse oder Akquisitions-
möglichkeiten flexibel reagieren zu können.

Bei der Ausnutzung des unter Tagesordnungs-
punkt 5 vorgeschlagenen genehmigten Kapi-
tals wird den Aktionären grundsätzlich ein
Bezugsrecht eingeräumt. Die vorgeschlagene
Ermächtigung sieht insoweit aber die folgen-
den Einschränkungen vor:

Neu auszugebende Aktien sollen auch von
einem Kreditinstitut oder einem Konsortium
von Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden können, sie den Aktionären
der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittel-
bares Bezugsrecht).

Die Zwischenschaltung eines Kreditinstituts
erfolgt aus abwicklungstechnischen Gründen.
Das Kreditinstitut nimmt die Zeichnungswün-
sche der Aktionäre entgegen und liefert nach
Durchführung der Kapitalerhöhung und Platzie-
rung die Aktien gegen Zahlung des Bezugsprei-
ses an die bezugsberechtigten Aktionäre aus.

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschlie-
ßen. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts
für Spitzenbeträge dient dazu, die Ausnutzung
der erbetenen Ermächtigung durch runde
Beträge zu ermöglichen und ein Bezugsverhält-
nis festzulegen, dass sich technisch sinnvoll
durchführen lässt. Des Weiteren soll die Verwal-
tung ermächtigt werden, dass Bezugsrecht
gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG auszuschließen,
wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei
Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen den
Börsenpreis der bereits notierten Aktien der
betreffenden Gattung zum Zeitpunkt der end-
gültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 
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SCHUMAG AG 7

wesentlich unterschreitet und die aufgrund die-
ser Ermächtigung ausgegebenen Aktien insge-
samt 10 % des Grundkapitals weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt
der Ausnutzung der Ermächtigung überschrei-
ten. Ein derartiger Bezugsrechtsausschluss ist
gesetzlich in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG vorgesehen
und dient dazu, die Gesellschaft kurzfristig hin-
sichtlich von Barkapitalerhöhungen handlungs-
fähig zu machen. Da sich der Ausgabepreis am
Börsenkurs zu orientieren hat und die Ermäch-
tigung nur einen beschränkten Umfang hat,
sind die Interessen der Aktionäre angemessen
gewahrt.

Der vorgesehene Bezugsrechtsausschluss bei
Sachkapitalerhöhungen soll den Vorstand in die
Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats in geeigneten Einzelfällen Unternehmen,
Unternehmensteile oder Beteiligungen an
Unternehmen oder andere Sachwerte gegen
Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwer-
ben zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft
die Möglichkeit erhalten, auf nationalen oder
internationalen Märkten rasch und erfolgreich
auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bie-
tende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen oder von anderen 
Sachwerten reagieren zu können.

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält
der Vorstand die vorgeschlagene Ermächtigung
zum Bezugsrechtsausschluss in den genannten
Fällen aus den aufgezeigten Gründen für sach-
lich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionä-
ren für angemessen. Der Vorstand wird der
Hauptversammlung über jede Ausnutzung der
Ermächtigung berichten.

6. Beschlussfassung über die Ermächti-
gung zur Ausgabe von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen und
zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst
gleichzeitiger Schaffung eines beding-
ten Kapitals und Satzungsänderung
(Bedingtes Kapital 2011)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie
folgt zu beschließen:

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen
und zum Ausschluss des Bezugsrechts 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 20.12.2016 einmalig
oder mehrmals auf den Inhaber lautende
Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 20.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbe-
grenzung auszugeben und den Inhabern von
Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den 
Inhabern von Wandelschuldverschreibungen
Wandlungsrechte zum Bezug von bis zu
5.112.918,00 auf den Inhaber lautende nenn-
wertlose Stammaktien (Stückaktien) 
der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag
des Grundkapitals von insgesamt bis zu 
EUR 5.112.918,00 nach näherer Maßgabe der
Emissionsbedingungen für Schuldverschreibun-
gen zu gewähren. Die Ermächtigung kann 
insgesamt oder in Teilen ausgenutzt werden.

Die Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen können auch durch ein unter der Lei-
tung der Gesellschaft stehendes Konzernunter-
nehmen ausgegeben werden; für diesen Fall
wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die
Garantie für Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen zu übernehmen und den 
Inhabern von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen Options- bzw. Wandlungs-
rechte für auf den Inhaber lautende Aktien der
Gesellschaft zu gewähren.
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8 Einladung zur Hauptversammlung

Die Schuldverschreibungen können auch eine
Pflicht zur Wandlung oder Optionsausübung
zum Ende der Laufzeit oder einem früheren
Zeitpunkt vorsehen. Die Emissionsbedingungen
der Schuldverschreibungen („Emissionsbedin-
gungen“) können der Gesellschaft ferner das
Recht einräumen, den Gläubigern der Schuld-
verschreibungen ganz oder teilweise anstelle
der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien
der Gesellschaft zu gewähren.

Bei der Ausgabe von Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen ist den Aktionären
grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuld-
verschreibungen einzuräumen. Das gesetzliche
Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der
Weise eingeräumt werden, dass die Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen von
einem Kreditinstitut oder einem Konsortium
von Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten. Werden Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen von einem Kon-
zernunternehmen ausgegeben, hat die Gesell-
schaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugs-
rechts für die Aktionäre der Gesellschaft nach
Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzu-
stellen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge,
die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses
ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und das Bezugsrecht auch inso-
weit auszuschließen, wie es erforderlich ist,
damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebe-
nen Options- oder Wandlungsrechten ein
Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wer-
den kann, wie es ihnen nach Ausübung der
Options- oder Wandlungsrechte als Aktionär
zustehen würde. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Bar-
zahlung ausgegebene Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen vollständig auszu-
schließen, sofern der Vorstand nach pflicht-
gemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt,
dass der Ausgabepreis der Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen ihren nach aner-
kannten, insbesondere finanzmathematischen
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert
nicht wesentlich unterschreitet. Dies gilt jedoch

nur insoweit, als die zur Bedienung der mit den
Schuldverschreibungen verbundenen Options-
und Wandlungsrechte auszugebenden Aktien
(unter Einbeziehung sonstiger Ermächtigungen
zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien
der Gesellschaft oder von Rechten, die den
Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen
oder zu ihm verpflichten, sofern von den
Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß oder analog § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG während der Laufzeit der Ermächtigung
bis zu ihrer Ausnutzung Gebrauch gemacht
wird) insgesamt 10% des Grundkapitals der
Gesellschaft nicht übersteigen und zwar weder
im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch – falls
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Aus-
übung der vorliegenden Ermächtigung.

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen wer-
den jeder Schuldverschreibung ein oder mehre-
re Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber
nach näherer Maßgabe der vom Vorstand fest-
zulegenden Emissionsbedingungen zum Bezug
von auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen
Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft
berechtigen. Der anteilige Betrag des Grundka-
pitals, der bei Ausübung der Optionen auszuge-
benden Aktien der Gesellschaft darf den Nenn-
betrag der Schuldverschreibungen nicht
übersteigen.

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldver-
schreibungen erhalten die Inhaber das Recht
bzw. übernehmen die Pflicht, ihre Schuldver-
schreibungen gemäß den vom Vorstand fest-
gelegten Emissionsbedingungen in auf den
Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien
(Stückaktien) der Gesellschaft zu wandeln/
umzutauschen.

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der je
Schuldverschreibung bei Wandlung auszuge-
benden Aktien der Gesellschaft darf den Nenn-
betrag der Schuldverschreibung bzw. den Aus-
gabebetrag der Schuldverschreibung, wenn
dieser unter ihrem Nennbetrag liegt, nicht
übersteigen. Das Umtauschverhältnis ergibt
sich aus der Division des Nennbetrags einer
Schuldverschreibung durch den Wandlungs-
preis für eine Aktie der Gesellschaft. Wenn der
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SCHUMAG AG 9

Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen
unter deren Nennbetrag liegt, ergibt sich das
Umtauschverhältnis durch Division des Ausga-
bebetrags einer Wandelschuldverschreibung
durch den Wandlungspreis für eine Aktie 
der Gesellschaft. In den Emissionsbedingungen
kann auch vorgesehen werden, dass das
Umtauschverhältnis variabel und der Wand-
lungspreis anhand künftiger Börsenkurse inner-
halb einer bestimmten Bandbreite zu ermitteln
ist.

Der in den Emissionsbedingungen festzuset-
zende Wandlungs- bzw. Optionspreis muss
mindestens 80% des rechnerischen Durch-
schnitts der Schlusskurse der Aktien der Gesell-
schaft im XETRA-Handelssystem der Frankfurter
Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) während der letzten zehn
Börsenhandelstage vor dem Tag der Festset-
zung der Konditionen der Schuldverschreibung
entsprechen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG
bleiben unberührt.

Die Emissionsbedingungen können ferner 
Verwässerungsschutz und Anpassungsmecha-
nismen für bestimmte Fälle vorsehen, insbeson-
dere für folgende Fälle:

– Kapitaländerungen bei der Gesellschaft
während der Laufzeit der Schuldverschrei-
bung (z. B. Kapitalerhöhungen, Kapitalher-
absetzungen oder Aktiensplit);

– Dividendenzahlungen;
– Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen

mit Wandlungsrechten oder Wandlungs-
pflichten bzw. Optionsrechten oder
Optionsausübungspflichten, die zum Bezug
von Aktien der Gesellschaft berechtigen;

– außergewöhnliche Ereignisse während der
Laufzeit der Schuldverschreibung, wie z. B.
ein Kontrollwechsel bei der Gesellschaft.

In den Emissionsbedingungen vorgesehene
Maßnahmen zum Verwässerungsschutz und zur
Anpassung können insbesondere die Verände-
rung des Wandlungs bzw. Optionspreises, die
Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der
Gesellschaft oder auf Wandel- bzw. Options-
schuldverschreibungen oder die Gewährung
oder Anpassung von Barkomponenten sein.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Emissionsbedingungen bzw. die Ausgabe und
Ausstattung der Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz,
Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung,Options-
bzw. Wandlungszeitraum, Wandlungsrechte
und Wandlungspflichten, Optionsrechte und
Optionsausübungspflichten sowie im vorge-
nannten Rahmen den Wandlungs- und Options-
preis zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit
den Organen des die Options- bzw. Wandelan-
leihe begebenden Konzernunternehmens der
Gesellschaft, festzulegen. Ferner ist der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in die-
sem Rahmen berechtigt festzulegen, ob die zu
liefernden Aktien der Gesellschaft ganz oder
teilweise durch eine Kapitalerhöhung neu
geschaffene Aktien oder ganz oder teilweise
existierende Aktien der Gesellschaft sein sollen
und/oder ob anstelle der Lieferung von Aktien
der Gesellschaft deren Gegenwert in Geld
gezahlt werden kann und/oder ob der Wand-
lungs- oder Optionspreis oder das Umtausch-
verhältnis bei Begebung der Schuldverschrei-
bungen festzulegen oder anhand zukünftiger
Börsenkurse innerhalb einer bestimmten Band-
breite während der Laufzeit der Schuldver-
schreibung zu ermitteln ist.

Soweit sich ein Bezugsrecht auf Bruchteile von
Aktien der Gesellschaft ergibt, kann auch vor-
gesehen werden, dass diese Bruchteile nach
Maßgabe der Emissionsbedingungen zum
Bezug ganzer Aktien der Gesellschaft addiert
werden können. Ferner können eine in bar zu
leistende Zuzahlung oder ein Barausgleich für
Spitzen festgesetzt werden.
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10 Einladung zur Hauptversammlung

b) Schaffung eines neuen bedingten Kapitals

Das Grundkapital wird um bis zu 
EUR 5.112.918,00 durch Ausgabe von bis zu
5.112.918 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2011). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Bezugs- und/oder Wandlungs-
rechten an die Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 21.12.2011 von der Gesell-
schaft oder einem nachgeordneten Konzern-
unternehmen ausgegeben werden. Die Aus-
gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestim-
menden Options- bzw. Wandlungspreis.

Die aufgrund der Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrechts und/oder der Erfüllung der
Wandlungs- bzw. Optionspflicht ausgegebenen
neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am
Gewinn teil.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle
der Begebung der Options- bzw. Wandelschuld-
verschreibungen und nur insoweit durchzufüh-
ren, wie die Inhaber der Options- bzw. der
Wandelschuldverschreibungen von ihren
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen bzw. zur Wandlung bzw. Optionsausü-
bung verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre
Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung
erfüllen und das bedingte Kapital nach Maßga-
be der Options- bzw. Wandelanleihebedingun-
gen benötigt wird. Der Vorstand wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) Satzungsänderung

§ 5 der Satzung wird am Ende um folgenden
neuen Abs. 7 ergänzt:

„Das Grundkapital ist um bis zu 
EUR 5.112.918,00 durch Ausgabe von bis zu
5.112.918 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2011). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Bezugs- und/oder Wandlungs-
rechten an die Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 21.12.2011 von der Gesell-
schaft oder einem nachgeordneten Konzern-
unternehmen ausgegeben werden. Die Aus-
gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des im Ermächtigungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 21.12.2011 jeweils zu
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis.

Die aufgrund der Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrechts und/oder der Erfüllung 
der Wandlungs- bzw. Optionspflicht ausgege-
benen neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am
Gewinn teil.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle
der Begebung der Options- bzw. Wandelschuld-
verschreibungen und nur insoweit durchzu-
führen, wie die Inhaber der Options- bzw. der
Wandelschuldverschreibungen von ihren
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen bzw. zur Wandlung bzw. Optionsaus-
übung verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre
Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung
erfüllen und das bedingte Kapital nach Maß-
gabe der Options- bzw. Wandelanleihebedin-
gungen benötigt wird. Der Vorstand wird
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 
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d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
von §§ 5 Abs. 7 und Abs. 1 und 2 der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausgabe der
Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen
damit in Zusammenhang stehenden Anpassun-
gen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fas-
sung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausga-
be von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen nach Ablauf des Ermächtigungs-
zeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung
des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen
für die Ausübung von Options- und/oder Wand-
lungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wand-
lungs- und/oder Optionspflichten.

Bericht des Vorstandes an die Hauptver-
sammlung zu Tagesordnungspunkt 6
gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz
2 AktG

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe 
von Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 20.000.000,00 sowie zur Schaffung des dazu-
gehörigen bedingten Kapitals von bis zu 
EUR 5.112.918,00 soll die nachfolgend noch näher
erläuterten Möglichkeiten der Gesellschaft zur
Finanzierung ihrer Aktivitäten erweitern und dem
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbe-
sondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedin-
gungen den Weg zu einer im Interesse der 
Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen
Finanzierung eröffnen.

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche
Bezugsrecht auf die Options- bzw. Wandelschuld-
verschreibungen zu (§ 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs.
1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kre-
ditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, den
Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem
Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht
i.S. von § 186 Abs. 5 AktG). Der Ausschluss des
Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die

Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch
runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des
Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss des
Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits
ausgegebenen Wandlungsrechten und Options-
rechten hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw.
Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte nicht ermäßigt zu wer-
den braucht und dadurch insgesamt ein höherer
Mittelzufluss ermöglicht wird. Ein entsprechender
Bezugsrechtsausschluss liegt daher im Interesse
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die
Ausgabe der Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen gegen Barzahlung zu einem Kurs
erfolgt, der den nach anerkannten, insbesondere
finanzmathematischen Methoden ermittelten theo-
retischen Marktwert nicht wesentlich unterschrei-
tet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglich-
keit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und
schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Fest-
setzung der Konditionen bessere Bedingungen bei
der Festlegung von Zinssatz, Options- bzw. Wand-
lungspreis und Ausgabepreis der Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen zu erreichen. Eine
marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslo-
se Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts
nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG
eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum
drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der
häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktien-
märkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko
über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlä-
gen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und
so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist
bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Unge-
wissheit über seine Ausübung die erfolgreiche Plat-
zierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen
Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei
Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft
wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig
auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse
reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen
während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer
für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbe-
schaffung führen können.
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12 Konzernlagebericht

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses
des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 AktG
die Bestimmung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG sinnge-
mäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechts-
ausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach
dem Beschlussinhalt einzuhalten. Aus § 186 Abs. 3
S. 4 AktG ergibt sich, dass der Ausgabepreis den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf.
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nen-
nenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wer-
tes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwäs-
serungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe
von Wandel- bzw. Optionsanleihen eintritt, kann
ermittelt werden, indem der theroretische Börsen-
preis der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach aner-
kannten, insbesondere finanzmathematischen
Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis
verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung
dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem
theoretischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Bege-
bung der Wandel- oder Optionsanleihen, ist nach
dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs.
3 S. 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen 
des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der
Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor
Ausgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach
pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelan-
gen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu
keiner nennenswerten Verwässerung des Wertes
der Aktien führt. Damit würde der rechnerische
Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null
sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugs-
rechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaft-
licher Nachteil entstehen kann. Soweit es der Vor-
stand in der jeweiligen Situation für angemessen
hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich
der Unterstützung durch Experten bedienen. So
können die die Emission begleitenden Konsortial-
banken dem Vorstand in geeigneter Form versi-
chern, dass eine nennenswerte Verwässerung des
Wertes der Aktien nicht zu erwarten ist. Auch durch
ein unabhängiges Kreditinstitut oder einen Sach-
verständigen kann dies bestätigt werden. Unab-
hängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist
eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und

damit die Vermeidung einer nennenswerten Wert-
verwässerung im Falle der Durchführung eines
Bookbuilding-Verfahrens gewährleistet. Bei diesem
Verfahren werden die Options- bzw. Wandelschuld-
verschreibungen zwar zu einem festen Ausgabe-
preis angeboten; jedoch werden einzelne Bedin-
gungen der Options- bzw. Wandelschuldver-
schreibungen (z. B. Zinssatz und Wandlungs- bzw.
Optionspreis) auf der Grundlage der von Investo-
ren abgegebenen Kaufanträge festgelegt und so
der Gesamtwert der Anleihe marktnah bestimmt.
All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte 
Verwässerung des Wertes der Aktien durch den
Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt.

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit,
ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch
nach Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrech-
ten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die
Börse aufrechtzuerhalten. Demgegenüber ermög-
licht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss der Gesellschaft marktnahe Konditionen-
festsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich
der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige
Ausnutzung günstiger Marktsituationen.
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7. Beschlussfassung über die Herabset-
zung des Grundkapitals der Gesellschaft
und eine entsprechende Satzungsände-
rung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:

a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe
von derzeit EUR 10.225.837,62, eingeteilt
in 4.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital von rd. EUR 2,56 je 
Stückaktie, wird um EUR 6.225.837,62 auf 
EUR 4.000.000,00 herabgesetzt. Zweck die-
ser Kapitalherabsetzung ist die Einstellung
des frei werdenden Betrages in die Kapital-
rücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB der
Gesellschaft. Die Herabsetzung erfolgt 
nach den Vorschriften über die ordentliche
Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG)
durch Verringerung des auf jede Stückaktie
entfallenden rechnerischen Anteils am
Grundkapital. Mit der Durchführung der
Kapitalherabsetzung verringert sich der auf
die einzelne Aktie entfallende anteilige
Betrag des Grundkapitals von rd. EUR 2,56
um rd. EUR 1,56 auf EUR 1,00.

b) § 5 Absatz 1 der Satzung wird mit dem
Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt EUR 4.000.000,00

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Kapitalherabsetzung gemäß den
vorstehenden Beschlüssen festzusetzen.

d) Die Anmeldung des Beschlusses über die
Kapitalherabsetzung zum Handelsregister
hat erst nach Wirksamwerden der Ermäch-
tigung über das neue genehmigte Kapital
in Höhe von EUR 5.112.918,00 (gemäß 
TOP 5) zu erfolgen.

8. Wahl des Abschlussprüfers und 
des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2010/11

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr 2010/11 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Aus-
übung des Stimmrechts und zur Antragstellung
sind nach § 16 Abs. 2 der Satzung unserer Gesell-
schaft in Verbindung mit § 123 Abs. 2 bis 3 AktG
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor
der Hauptversammlung unter Vorlage eines beson-
deren Nachweises ihres Aktienbesitzes durch das
depotführende Institut anmelden. Der Nachweis
muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem
Tag der Hauptversammlung (also auf Mittwoch,
30. November 2011, 0.00 Uhr Ortszeit am Sitz der
Gesellschaft) beziehen (record date), in Textform (§
126b BGB) erstellt sein und in deutscher oder eng-
lischer Sprache erfolgen. Auch Aktionäre, die effek-
tive Aktienurkunden in Eigenverwahrung halten,
müssen den Nachweis des Aktienbesitzes auf den
vorgenannten Zeitpunkt führen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis
der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts
erbracht hat. Das bedeutet, dass Aktionäre, die ihre
Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben
haben, nicht an der Hauptversammlung teilneh-
men können. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem
Nachweisstichtag veräußern, sind – bei rechtzeiti-
ger Anmeldung und Vorlage des Nachweises des
Anteilsbesitzes – im Verhältnis zur Gesellschaft 
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gleichwohl zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und zur Ausübung ihres Stimmrechts berech-
tigt. Der Nachweisstichtag hat keinerlei Auswirkun-
gen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein
relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen 
der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail Adresse 
mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptver-
sammlung (also bis spätestens Mittwoch,
14. Dezember 2011, 24.00 Uhr Ortszeit am Sitz der
Gesellschaft) zugehen.

Anmeldestelle:

Schumag Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Fax-Nr.: +49 (0) 89 / 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Bei Vorliegen der Teilnahmevoraussetzungen wer-
den den Aktionären nach ordnungsgemäßer
Anmeldung Eintrittskarten für die Hauptversamm-
lung übersandt.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein Teil-
nahmerecht in der Hauptversammlung auch durch
einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotfüh-
rende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine
andere Person seiner Wahl ausüben lassen.

Gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3, 4 AktG erfolgt die
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft in Textform (§ 126b BGB), es sei denn, sie
sind an ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von
Aktionären oder sonstige von § 135 Abs. 8 AktG
oder §§ 135 Abs. 10 AktG i.V.m. 125 Abs. 5 AktG

erfasste Personen oder Institutionen gerichtet. Es
wird darauf hingewiesen, dass in diesen Fällen die
zu bevollmächtigenden Personen möglicherweise
eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil
sie gemäß § 135 die Vollmacht nachprüfbar fest-
halten müssen. Bei der Bevollmächtigung eines
Kreditinstitutes, einer Aktionärsvereinigung oder
einer anderen nach § 135 AktG gleichgestellten
Institution oder Person wird daher gebeten, sich
vorher mit diesen Institutionen oder Personen über
eine mögliche Form der Vollmacht abzustimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht
verwendet werden kann, befindet sich auf 
der Rückseite der Eintrittskarte, welche Aktionären
nach der oben beschriebenen form- und fristge-
rechten Anmeldung zugeschickt wird, und ist auch
auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.schumag.de/hauptversammlung.51.html 

abrufbar (§ 124a Satz 1 Nr. 5 AktG). Die Verwen-
dung der vorgegebenen Formulare ist nicht zwin-
gend, im Interesse einer reibungslosen Abwicklung
bei der Vollmachtserteilung aber wünschenswert.

Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden
durch Vorweisen der Vollmacht bei der Einlasskon-
trolle am Tag der Hauptversammlung oder durch
die vorherige Übermittlung des Nachweises der
Bevollmächtigung oder der Bevollmächtigung
selbst an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder
E-Mail Adresse:

Schumag Aktiengesellschaft
HV-Stelle
Nerscheider Weg 170
52076 Aachen
Fax-Nr.: 02408 / 12-316
E-Mail: HV@schumag.de
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Als besonderen Service bieten wir unseren Aktio-
nären an, von der Gesellschaft benannte weisungs-
gebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor oder
in der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die
Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wol-
len, benötigen hierzu die Eintrittskarte zur Haupt-
versammlung und müssen in jedem Fall denStimm-
rechtsvertretern Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die
Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Einzelheiten und Formulare zur Vollmachts- und
Weisungserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter erhalten die
Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zuge-
sandt und können auch gesondert bei der 
Gesellschaft angefordert werden bzw. auf der
Internetseite der Gesellschaft 
http://www.schumag.de/hauptversammlung.51.html
abgerufen werden. Im Falle der Bevollmächtigung
eines Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft muss
die Stimmrechtsvollmacht nebst Weisungen 
zur Abstimmung zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten rechtzeitig, möglichst bis spätestens
Dienstag, 20. Dezember 2011, 24.00 Uhr,
(Eingangsdatum), bei der oben genannten Adresse,
Telefax-Nummer oder E-Mail in Textform 
(§ 126b BGB) eingegangen sein.

Das im vorstehenden Abschnitt dargestellte 
Erfordernis zur Anmeldung und zum Nachweis des
Anteilsbesitzes ist daneben einzuhalten.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht
angemeldeten und in der Hauptversammlung
erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw.
deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertre-
ter der Gesellschaft auch direkt in der Hauptver-
sammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit
der weisungsgebundenen Ausübung des Stimm-
rechts zu bevollmächtigen.

Anträge von Aktionären auf Ergänzung der
Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzig-
sten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen
Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können ver-
langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden (vgl. § 122
Abs. 2 S. 1 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-
liegen.

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft
schriftlich (§ 126 BGB) mindestens 30 Tage vor der
Hauptversammlung, d.h. bis spätestens zum 20.
November 2011, 24.00 Uhr Ortszeit am Sitz der
Gesellschaft, zugegangen sein. Später zugegange-
ne Ergänzungsverlangen werden nicht berücksich-
tigt.

Der Antrag ist von allen Aktionären, die 
zusammen das Quorum des zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder des anteiligen Betrags von 
EUR 500.000,00 erreichen oder ihren ordnungsge-
mäß bestellten Vertretern zu unterzeichnen.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie
seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der
Hauptversammlung (also mindestens seit dem 
21. September 2011, 0.00 Uhr) Inhaber der Aktien
sind. Der Nachweis, dass ein Antragssteller seit
mindestens drei Monaten Inhaber der Aktien ist,
kann etwa durch einen entsprechenden Depotaus-
zug erfolgen.

Etwaige Ergänzungsverlangen sind schriftlich an
folgende Adresse zu übermitteln:

Schumag Aktiengesellschaft
HV-Stelle
Nerscheider Weg 170
52076 Aachen

JHV_Einladung_2011_RZ  16.11.2011  10:14 Uhr  Seite 15



16 Konzernlagebericht

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesord-
nung werden, soweit sie nicht bereits mit der Ein-
berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht
wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens
im elektronischen Bundesanzeiger bekannt
gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden
kann, dass sie die Informationen in der ganzen
Europäischen Union verbreiten. Sie werden außer-
dem unter der Internetseite
http://www.schumag.de/hauptversammlung.51.html
bekannt gemacht und den Aktionären gemäß 
§ 125 Abs. 1, Satz 3 AktG mitgeteilt.

Gegenanträge (§ 126 Abs. 1 AktG) 

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversamm-
lung einen Gegenantrag gegen die Vorschläge von
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Punkten der
Tagesordnung sowie der Geschäftsordnung zu stellen.

Gegenanträge, die der Schumag Aktiengesellschaft
unter der nachstehend angegebenen Adresse, min-
destens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h.
bis spätestens zum Ablauf des 6. Dezember 2011,
24.00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zuge-
gangen sind, werden einschließlich des Namens
des Aktionärs und zugänglich zu machender
Begründungen und einer etwaigen Stellungnahme
der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite

http://www.schumag.de/hauptversammlung.51.html 

zugänglich gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 S. 1 und S. 2
AktG). Gegenanträge müssen mit einer Begrün-
dung versehen werden.

In § 126 Abs. 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei
deren Vorliegen ein Gegenantrag und dessen
Begründung nicht über die Internetseite zugänglich
gemacht werden müssen. So muss etwa eine
Begründung zu einem Gegenantrag von Aktionä-
ren nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Eine weitergehende Darstellung dieser Gründe 
findet sich auf der vorgenannten Internetseite.

Für die Übermittlung von Gegenanträgen ist 
folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail
maßgeblich:

Schumag Aktiengesellschaft
HV-Stelle
Nerscheider Weg 170
52076 Aachen
Fax-Nr.: 02408 / 12-316
E-Mail: HV@schumag.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden
nicht berücksichtigt.

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge, die der
Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden
sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung 
finden, wenn sie dort gestellt werden. Das Recht
eines jeden Aktionärs, während der Hauptver-
sammlung Gegenanträge zu den verschiedenen
Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen,
bleibt unberührt.

Wahlvorschläge (§ 127 AktG) 

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptver-
sammlung Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern und zur Wahl des Abschlussprüfers
zu machen.

Wahlvorschläge von Aktionären, die der Schumag
Aktiengesellschaft unter der nachstehend angege-
benen Adresse mindestens 14 Tage vor der Haupt-
versammlung, d.h. bis spätestens zum Ablauf des
6. Dezember 2011, 24.00 Uhr Ortszeit am Sitz der
Gesellschaft, zugegangen sind, werden einschließ-
lich des Namens des Aktionärs und etwaiger zu-
gänglich zu machender Begründungen und einer
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüg-
lich über die Internetseite 

http://www.schumag.de/hauptversammlung.51.html 

zugänglich gemacht.
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Wahlvorschläge von Aktionären werden nur
zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den
ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorge-
schlagenen Person und – bei Wahlvorschlägen für
den Aufsichtsrat – Angaben zu deren Mitglied-
schaft in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i. V. m.
§ 124 Abs. 3 Satz 3 und § 125 Abs. 1 Satz. 5 AktG).
Anders als Gegenanträge im Sinne von § 126 Abs.
1 AktG müssen Wahlvorschläge nicht begründet
werden.

Nach § 127 Satz 1 AktG i. V. m. § 126 Abs. 2 AktG
gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahl-
vorschläge nicht über die Internetseite zugänglich
gemacht werden müssen. Eine weitergehende 
Darstellung dieser Gründe findet sich auf der vor-
genannten Internetseite.

Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist 
folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail
maßgeblich:

Schumag Aktiengesellschaft
HV-Stelle
Nerscheider Weg 170
52076 Aachen
Fax-Nr.: 02408 / 12-316
E-Mail: HV@schumag.de

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden
nicht berücksichtigt. Wir machen zudem darauf
aufmerksam, dass auch angekündigte Wahlvor-
schläge, die der Gesellschaft fristgerecht über-
mittelt worden sind in der Hauptversammlung nur
Beachtung finden, wenn sie dort unterbreitet 
werden. Das Recht eines jeden Aktionärs während
der Hauptversammlung Wahlvorschläge zu den
genannten Tagesordnungspunkten auch ohne 
vorherige und fristgerechte Übermittlung an die
Gesellschaft zu machen, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht (§ 131 Abs. 1 AktG) 

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Ver-
langen in der Hauptversammlung vom Vorstand
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu
geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Bezie-
hungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen sowie auf die Lage des gesamten
Schumag Konzerns und der in den Konzernab-
schluss der Schumag Aktiengesellschaft einbezoge-
nen Unternehmen (vgl. § 131 Abs. 1 Satz 2 und
Satz 4 AktG).

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher aus-
geführten Umständen darf der Vorstand die Aus-
kunft verweigern, zum Beispiel soweit die Erteilung
der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder
einem verbundenen Unternehmen einen nicht
unerheblichen Nachteil zuzufügen. Eine weiterge-
hende Darstellung der Gründe, aus denen der Vor-
stand die Auskunft verweigern darf, findet sich auf
der Internetseite 

http://www.schumag.de/hauptversammlung.51.html.

Auf die nach §§ 21 ff. WpHG bestehende Mittei-
lungspflicht und die in § 28 WpHG vorgesehene
Rechtsfolge des Ruhens aller Rechte aus den
Aktien bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht
wird hingewiesen.
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Unterlagen zur Hauptversammlung und
Informationen nach § 124a AktG

Ab Einberufung der Hauptversammlung werden
über die Internetseite 

http://www.schumag.de/hauptversammlung.51.html 

gemäß § 124a AktG, diese Einladung zur Haupt-
versammlung, die zugänglich zu machenden 
Unterlagen, Anträge von Aktionären, sowie weitere
Informationen im Zusammenhang mit unserer
Hauptversammlung (auch zu Rechten der Aktionäre)
zur Verfügung stehen.

Anfragen von Aktionären

Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung
haben, bitten wir diese an folgende Adresse,
Telefax-Nummer oder E-Mail zu richten:

Schumag Aktiengesellschaft
HV-Stelle
Nerscheider Weg 170
52076 Aachen
Fax-Nr.: 02408 / 12-316
E-Mail: HV@schumag.de 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
im Zeitpunkt der Einberufung dieser
Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeit-
punkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser
Hauptversammlung im elektronischen Bundesan-
zeiger EUR 10.225.837,62 und ist eingeteilt in
4.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung
eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung dieser
Hauptversammlung sind alle Stückaktien der
Gesellschaft teilnahme- und stimmberechtigt.

Aachen, im November 2011

SCHUMAG AKTIENGESELLSCHAFT

DER VORSTAND
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t r a d i t i o n e l l  p r ä z i s e

SCHUMAG Aktiengesellschaft

Postfach 52 02 64 · D- 52086 Aachen
Nerscheider Weg 170 · D- 52076 Aachen
Telefon +49.24 08.12-0
Telefax Zentrale +49.24 08.12-218

Vorstand+49.24 08.12-211
Internet www.schumag.de

Falls Sie mit der Bahn anreisen…

… besteht ab Aachen Hauptbahnhof die
Möglichkeit, mit der Buslinie 11 (Abfahrt 
AC-Hauptbahnhof 9.07 Uhr, Ankunft
AC-Schleckheim 9.32 Uhr) zum Versammlungs-
ort zu gelangen.

Anreise mit dem Auto

Von KÖLN kommend:
Autobahn A4 Richtung Aachen bis Auto-
bahnkreuz Aachen, danach über die Auto-
bahn A44 Richtung Lüttich bis Ausfahrt
Aachen-Lichtenbusch. Links auf die L 233 in
Richtung Roetgen. An der 4. Ampelanlage
links in die Pascalstraße einbiegen. Nach
etwa 1 km auf der rechten Seite finden Sie
die SCHUMAG.

Von DÜSSELDORF kommend:
Autobahn A44 Richtung Lüttich bis Ausfahrt
Aachen-Lichtenbusch. Links auf die L 233 in
Richtung Roetgen. An der 4. Ampelanlage
links in die Pascalstraße einbiegen. Nach
etwa 1 km auf der rechten Seite finden Sie
die SCHUMAG.

Von LÜTTICH kommend:
Autobahn E 5 Richtung Aachen 
(Aix-la-Chapelle).
1. Abfahrt hinter der Grenze Aachen-
Lichtenbusch. Links auf die L 233 in Richtung 
Roetgen. An der 3. Ampelanlage links in die
Pascalstraße einbiegen. Nach etwa 1 km auf
der rechten Seite finden Sie die SCHUMAG.
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